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îlufjerorbcntïidje Söutiüigfeit im obern 92öoIöcn=

öurgertale macht fid) oonf)ötfteitt biSSÖalbenburg
geltenb. öfterer OrtfdEjaft ift nun ber neue Babrifbau
bet Ufjrenfitma ©hriftian nafieju fertiggefteflt unb balb
bezugsbereit unb ein ebenfo am ©übauSgang ber 0rtfd)aft
gelegener größerer 3BohnhauS»9îeubau roirb biefer Sage
unter Sadf fommen, 2lucf) in 9tieberborf finb 9îeu»
bauten für ©efdjäftS» unb Sßohnzroecfe geplant, roährenb
Dberborf mit ber ©rftellung jroeier ©infamilienhäufer
prioaterfeitS bereits begonnen hat unb roeitere geplant
finb. Sittel) mehrere Defonontiegebäube unb ©chopfbauten
finb ebenfalls jur 3luSfül)rung gelangt, roährenb in ber
fogenannten Srunnmatte am Bufiroeg Dberbotf=2lrbolbS»
roil ein ftattlicfjeS SatternhauS im Serner»@til freunb»
lief) ju Sale grüfjt. Bn SBalbenburg t)aben eine 3lnjal)l
Umbauten ju SBohngetegenljeit geführt unb jroei f)übfc£)e

©infamilienhäufer am ©djlofiroeg roerben auf fommen»
bett $erbft roofjnbereü fein. Stuf ber Sffiplfjöfje ift jeben»

falls mit beträchtlichen Soften eine grofse unb praftifcf)
eingerichtete Butterfc|eune erftellt roorben unb bie Slrbeiten
beS im Satt begriffenen BabrifleinS ber Herren Sfcfjoop
außerhalb beS ©täbtleinS fcfjreiten fiefjtlicf) oorroärtS.
©o fjat aud) Sangenbrucf bttrefj 9teu= unb Umbauten
innert $af)teSfrift roieberuttt nermefjrte 2Bof)ngetegen^eit
gefefjaffen unb betn 2ßof)nungSntangel, roenn auef) nicf)t

ganz abgeholfen, fo boef) ernftlirf) gefteuert.

efnscbrättKuttg der Buitdessubventieiteit für die

BoebbautätigKeit.
Saut einem KreiSfchreibett beS eibgenöffifdjen SlmteS

für StrbeitSlofenfürforge an bie KantonSregierungen er»

gab eine fürjlicf) oorgenontntene Kontrolle ber oottt Sunbe
fuboentionierten SBohnuttgSbauten (forooht in SluSfüh»

rung begriffene als auch fertiggefteHte Sauten unb 3Bof)n=

folonien) bie SSahrnehmung, baff trotz ber enorm geftei»

gerten Saufoften oielerortS unnötige SluSgaben gemacht
roerben. Sarau follen bie nach heutigen Serhältniffen
oielfad) oeralteten 93auoorfdf)rtften (Sauregtemente) in
erfter Sinie fcfjulb fein unb nach ber SJleinung oon fjacfj»
leuten ungerechtfertigte SluSgaben burd) 9/îehrarbeiten
oerurfadjen, fo j. S. unangebrachte Sintenfionen ber
Sauhölzer für bie Sacfjfonfttuftion ufro. SBeitertjin liefen
fief) burd) SJtilberuttg ber Sauoorfd)riften über SRiniutal»
ftotfhöhe, Sauart, Sreppenanlageit, 2lbflufjleitungen, Se»

jugStermine für neue SBohnungen bie Saufoften rebu»

gieren, ohne baff baburch bie ©olibität ber ©ebättbe un»

juläffig oermiubert ober bie Satihpgiette oerfchled)tert
würbe. ©ine SReoifion ber Sauoorfd)riften in biefem
©iitne, bie ben lantonalen Regierungen früher fcfjon
nahegelegt roorben ift, bürfte eine roefentlidje Rebuf'tion
ber ©efamtbaufoften beroirfen .unb einen günftigen ©in»
fluff auf bie SBieberaufnahme ber prioaten Sautätigfeit
ausüben. SeSfjalb roirb bie Slufhebung ober roenigftenS
bie SJÎilberung aller nicht abfolut erforberlichen unb .er»

fdjroerenben Scftimmungen ber Saureglemente unb ©è»

rüftorbnungen bringenb empfohlen. SaS KreiSfchreibett
ftellt weiterhin feft, baff bei fuboentionierten Sauten oiel»

fach Slufroenbuttgen gemacht roorben finb, bie im £>itt»
blicf auf bie Broecfbeftintmung als SupS begeid^net

roerben müffen. Solche Slrbeiten unb Slttfroenbungen,
bie über eine einfache, folibe unb ben Serhältniffen an»

gemeffene Sauausführung hinausgehen, fönnen nicht fub»
oentioniert roerben. .Saher roerben bie Kantone aufge»
forbert, in ben fuboentionSberechtigten Setrag ber Sau»
foften nur Sauaufroenbungett einfacher Slrt mit befrei»
benent Komfort aufzunehmen. Siefer Barberttng fann
genügt roerben, ohne bajj baS Sauobjeft itt äftfjetifdfjer
uttb gefunbheitSte^nifrfier Sejiehung ober an SBohnlicf)»

ber KantonSrat ober baS Soll ben Krebit nicht erteilen,
benn bie 2ßof)nungSnot fei nadjgerabe auf beut Sanbe
ebenfo brücfenb roie in ber ©tabt unb alle Kreife ber
Seoölferung fönnten fich ber Sotroenbigfeit nicht oer»

fdjliejfen, an ihrer 9Jtilberung bttreh bie ©eroährung oon
Krebiten aus öffentlichen Mitteln mitzuhelfen.

SßoljmmgSöauten in Derlifon (Bürich). Sie ©e»

nteinbeoerfammlung befcljlo^ bie ©uboentionierung ber
neu gegrünbeten Saugenoffenfchaft beS eibge»
nöffifchett ißerfonalS. Ser ©emehtberat beantragte,
ein Sarlehen im Setrage oon 16,000 gr., oont fünften
Bahre an mit 4 % oerzinSlicf), zu beroilligett. ©in ©prefer
ber ©enoffenfefjaft ftellte ben Slntrag, es fei baS Sar»
lehen erft oom 1. Sluguft 1931 an zu oerzinfen, welcher
Sorfchlag zum Sefrfjlu^ erhoben rourbe. ©obantt tourbe
ber ©tanb ber 9BohnttngSbaufrage unb bie be»

Zügliche Krebiterteilung zu ben für bie ©uboentionSge»
fucfje notroenbigen Untertagen behanbelt unb oott ber
Serfamtntung ber nötige Krebit bewilligt.

Sie genoffenfihtiftiitfje Suutätigleit in Siel»91laö»
retfeh ift laut „Suttb" momentan eine aufjerorbentlich
rege, ©egen 100 SBohnungett follen ba auf ben SSinte'r
bezogen roerben fönnen. Bu einem Bahr fantt oorauS»
fid)tiich ber neue Sahnhof bem Setrieb übergeben roerben,
bann fällt baS alte Slreal inS ©igentunt ber ©emeinbe.
£>ier öffnet fitf) bann ber Sautätigfeit ein grofjer, weiter
ifSlah mitten in oerfehrSreicf)fter Sage ber ©tabt.

SaulicheS aus iltetftal (©taruS). Sin oerfchiebenen
Drten biefer ©emeinbe erheben fid) Sauprofile. B« ber
Surfdjen, in ben ©anbrütenen, foroie beim ©djulhauS
(B^oftgebäube) roirb gebaut roerben. Sittel) hinter beut

©cf)ulhaufe fittb bie profile für baS neu z« erftellettbe
©ebäube angebracht.

SaulidjeS aus ©nnetbüljlS (©laruS). SaS 2Bohn=
unb Sureaugebättbe ber Birma ©ebrüber Sfdjubi, Kar»
tonfabrif, ftrebt rafd) in bie .g»öhe, foba^ bis in etwa
Zehn Sagen ber grüne eJirfibaum aufgerichtet werben
fann.

Bür Die ©rftellung eigener SBohnljaufer in ©olo»
tljurn hat bie ©emeinbe 777,000 gr. ausgelegt, bie zu
antortifieren finb, an ©uboentionen ber prioaten unb
genoffenfd;aftlidhen Sautätigfeit rourben 79,000 Br. auS»

geworfen.
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Außerordentliche Bautätigkeit im obern Waiden-
burgertale macht sich von H ölstein bis Waldenburg
geltend. In ersterer Ortschaft ist nun der neue Fabrikbau
der Uhrenfirma Christian nahezu fertiggestellt und bald
bezugsbereit und ein ebenso am Südausgang der Ortschaft
gelegener größerer Wohnhaus-Neubau wird dieser Tage
unter Dach kommen. Auch in Niederdorf sind Neu-
bauten für Geschäfts- und Wohnzwecke geplant, während
Oberdorf mit der Erstellung zweier Einfamilienhäuser
privaterseits bereits begonnen hat und weitere geplant
sind. Auch mehrere Oekonomiegebäude und Schopfbauten
sind ebenfalls zur Ausführung gelangt, während in der
sogenannten Brunnmatte am Fußweg Oberdorf-Arbolds-
wil ein stattliches Bauernhaus im Berner-Stil freund-
lich zu Tale grüßt. In Waldenburg haben eine Anzahl
Umbauten zu Wohngelegenheit geführt und zwei hübsche

Einfamilienhäuser am Schloßweg werden auf kommen-
den Herbst wohnbereit sein. Auf der Wylhöhe ist jeden-
falls mit beträchtlichen Kosten eine große und praktisch
eingerichtete Futterscheune erstellt worden und die Arbeiten
des im Bau begriffenen Fabrikleins der Herren Tschoop
außerhalb des Städtleins schreiten sichtlich vorwärts.
So hat auch Langenbruck durch Neil- und Umbauten
innert Jahresfrist wiederum vermehrte Wohngelegenheit
geschaffen und dem Wohnungsmangel, wenn auch nicht

ganz abgeholfen, so doch ernstlich gesteuert.

Einschränkung äer Vunaessubvenlisnen kür à
ffochbautätigkett.

Laut einem Kreisschreiben des eidgenössischen Amtes
für Arbeitslosenfürsorge an die Kantonsregierungen er-
gab eine kürzlich vorgenommene Kontrolle der vom Bunde
subventionierten Wohnungsbauten (sowohl in Ausfüh-
rung begriffene als auch fertiggestellte Bauten und Wohn-
kolonien) die Wahrnehmung, daß trotz der enorm gestei-

gerten Baukosten vielerorts unnötige Ausgaben gemacht
werden. Daran sollen die nach heutigen Verhältnissen
vielfach veralteten Bauvorschriften (Baureglemente) in
erster Linie schuld sein und nach der Meinung von Fach-
leuten ungerechtfertigte Ausgaben durch Mehrarbeiten
verursachen, so z. B. unangebrachte Dimensionen der
Bauhölzer für die Dachkonstruktion usw. Weiterhin ließen
sich durch Milderung der Bauvorschriften über Minimal-
stockhöhe, Bauart, Treppenanlagen, Abflußleitungen, Be-
zugstermine für neue Wohnungen die Baukosten redu-
zieren, ohne daß dadurch die Solidität der Gebäude un-
zulässig vermindert oder die Bauhygiene verschlechtert
würde. Eine Revision der Bauvorschriften in diesem
Sinne, die den kantonalen Regierungen früher schon

nahegelegt ivorden ist, dürfte eine wesentliche Reduktion
der Gesamtbaukosten bewirken und einen günstigen Ein-
sluß auf die Wiederaufnahme der privaten Bautätigkeit
ausüben. Deshalb wird die Aufhebung oder wenigstens
die Milderung aller nicht absolut erforderlichen und er-
schwerenden Bestimmungen der Baureglemente und Gè-
rüstordnungen dringend empfohlen. Das Kreisschreiben
stellt weiterhin fest, daß bei subventionierten Bauten viel-
fach Aufwendungen gemacht worden sind, die im Hin-
blick auf die Zweckbestimmung als Luxus bezeichnet
werden müssen. Solche Arbeiten und Aufwendungen,
die über eine einfache, solide und den Verhältnissen an-
gemessene Bauausführung hinausgehen, können nicht sub-
ventioniert werden. .Daher werden die Kantone aufge-
fordert, in den subventionsberechtigten Betrag der Bau-
kosten nur Bauaufwendungen einfacher Art mit beschei-
denem Komfort aufzunehmen. Dieser Forderung kann
genügt iverden, ohne daß das Bauobjekt in ästhetischer
und gesundheitstechnischer Beziehung oder an Wohnlich-

der Kantonsrat oder das Volk den Kredit nicht erteilen,
denn die Wohnungsnot sei nachgerade auf dem Lande
ebenso drückend wie in der Stadt und alle Kreise der
Bevölkerung könnten sich der Notwendigkeit nicht ver-
schließen, an ihrer Milderung durch die Gewährung von
Krediten aus öffentlichen Mitteln mitzuhelfen.

Wohnungsbauten in Oerlikon (Zürich). Die Ge-
meindeversammlung beschloß die Subventionierung der
neu gegründeten Baugenossenschaft des eidge-
nössischen Personals. Der Gemeinderat beantragte,
ein Darlehen im Betrage von 16,000 Fr., vom fünften
Jahre an mit 4 °/o verzinslich, zu bewilligen. Ein Sprecher
der Genossenschaft stellte den Antrag, es sei das Dar-
lehen erst vom 1. August 1931 an zu verzinsen, welcher
Vorschlag zum Beschluß erhoben wurde. Sodann wurde
der Stand der Wohnungsbaufrage und die be-

zügliche Krediterteilung zu den für die Subventionsge-
suche notwendigen Unterlagen behandelt und von der
Versammlung der nötige Kredit bewilligt.

Die genossenschaftliche Bautätigkeit in Biel-Mad-
retsch ist laut „Bund" momentan eine außerordentlich
rege. Gegen 100 Wohnungen sollen da auf den Winter
bezogen werden können. In einem Jahr kann voraus-
sichtlich der neue Bahnhof dem Betrieb übergeben werden,
dann fällt das alte Areal ins Eigentum der Gemeinde.
Hier öffnet sich dann der Bautätigkeit ein großer, weiter
Platz mitten in verkehrsreichster Lage der Stadt.

Bauliches aus Netstal (Glarus). An verschiedenen
Orten dieser Gemeinde erheben sich Bauprofile. In der
Durschen, in den Sandrütenen, sowie beim Schulhaus
(Postgebäude) wird gebaut werden. Auch hinter dem

Schulhause sind die Profile für das neu zu erstellende
Gebäude angebracht.

Bauliches aus Ennetbühls (Glarus). Das Wohn-
und Bureaugebäude der Firma Gebrüder Tschudi, Kar-
tonfabrik, strebt rasch in die Höhe, sodaß bis in etwa
zehn Tagen der grüne Firstbaum aufgerichtet werden
kann.

Für die Erstellung eigener Wohnhäuser in Solo-
thurn hat die Gemeinde 777,000 Fr. ausgelegt, die zu
amortisieren sind, an Subventionen der privaten und
genossenschaftlichen Bautätigkeit wurden 79,000 Fr. aus-
geworfen.

â « »sei.
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Asphaltdachpappen, Holzzement, Klebemassen, Filzkarton

Teerfreie Dachpappen

rihiririiriii
feit etroaS einbüßt. 3ur ©rmittlung beS ©uboentionS»
betrageS müffen beSljatb in ben ©auîoften alle 9Jlef)r=

aufroeubungen, bie als SujuS ju bezeichnen fittb, auSge=
fd)ieben werben. DaS KreiSfchreibett enthält bafür einige
SSeifpiete, raie u. a. beforatioe ©pengterarbeiten, Kunft»
fchmiebearbeiten, fobattn bearbeitete iftatur» unb KunfD
fteine, anftatt gewöhnlicher Qementfunftfteine, 93öbenbe=

läge auS ^Sarfett, Qnlaib ober Sinoleum an ©teile oon
IRlmettböben, ©ctjreinerarbeiten auS .Ç)art= ftatt Dannen=
holz, fupfeme ©aSbabeöfen uitb gapenceroannen an
©teile oon geftricfjenen 93led)öfen refp. emaillierte ©ttfj*
baberaannen. kleben biefen 93eifpielen roären finngemäp
alle übrigen 2lufroenbungen, bie über eine folibe unb
einfädle ^Bauausführung hinausgehen, bei ber ©rmitt*
lung ber fuboentionierten ©aut'ofien auSzufcheiben.

Söliet^tnfe unb
(Sorrefponbenj.)

2ln ber Delegiertenoerfantmlung beS ©rfjraeijerifdjen
SSerbanbeS jur Jörberung beS gemeinnützigen SBohnungS»
baueS hat Herr ©tabtrat Dr. K. 9tcigeli in ©t. ©allen
über bie $rage beS SaftenauSgleicheS unter ben
Bietern oon äBohnungenber 23orEriegS unb
Dtac^friegêjeit beftimmte Slfjefen aufgeteilt, mit nacl)=

folgenbem SBortlaut:
2: l) e f e n.

1. ©ine 93autätigfeit in größerem Umfange rairb erft
raieber einfetten, raenit zroifdjen ben UJlietjinfen ber beftet>en=
ben, unter normalen 23erf)ältniffen gebauten Käufer unb
ber ttacf) bem Kriege zu erfteHenben 3Bol)nungen ein 2luS=

gleich erfolgt ift.
2. Diefer SluSgleid) barf nicht fiel] felbft überlaffen

roerben; er roürbe fonft bie Steigerung aller IWietjinfe
auf eine ben heutigen 93aupreifen entfprecfjenbe $öl;e oor=
auêfe^en unb bamit eine gewaltige SRehrbetaftung ber
SRieter einerfeitS unb ungerechtfertigte hohe KriegSgeroinne
ber Hauseigentümer anberfeitS oorauSfetjen.

B. Slielmeljr rairb ein mittlerer SluSgleid) in ber ÜBeife
gefuüjt werben müffen, baff ber auf ben hefte henben
Häufern ftcf) bilbenbe aufjerorbentliche SBertjttroacp jur
finanziellen Unterftütjimg beS SBohnungSbaueS oerraenbet
rairb. DieS rairb am jroeifmä|igften gefdjefjen buret)
eine ©teuer, bie auf allen oorîriegSjeitlid) erftellten 2Boh=

Hungen in einem beftimmten prozentualen 93erHäItni§ zum
SRietzinS erhoben rairb. Der beim 33erfauf eines HaufeS
realifierte aujjjerorbentlidje 2Bertzuroad)Sgeroinn foil buret)
eine entfprect)enbe9luSgeftattungberSBertzuroad)§fteiierbem

gleiten .Qroed: beS SluSgleidjeS bienftbar gemacht roerben.
4. Die @infül)rung einer foldjen SRietauSgleichfteuer

ift ©ache ber ©emeinben, bie Ijiezit burd) bie Eantonale
©efehgebung zu ermächtigen finb. DaS ©rträgniS foil
oon ihnen zur Itnterftütptng beS gemeinnützigen unb unter
fichernben 33ebingungen audj beS prioaten 2BohnungS=
baueS oerraenbet werben.

5. 93iS zur Durchführung bes 2luSgleicheS ift bie
©teuer jährlich zu erheben. 23iS bahiti foil auch ber
9Rieterfd)ut) auf ©runb ber eibgenöffifdjen 3Sorfd)riften
aufrecht erhalten roerben; bei ber nach SRafjgabe biefer
33orfd)riften erfolgenben betjörblictjen ^eftfeljttng ber SRiet=

Ziitfe ift bie SluSgleichfteuer in Sterüdfidjtigung zu ziehen.
©inem nach jeber 9tid)tung Unbeteiligten mögen hiegu

folgeitbe Söemertungen geftattet fein:
Die ^Befürchtungen, bafj burd; eine 3lnpaffung ber

fOUetzinfe ber alten SBohnungeti an bie burd) oeroiel»
fadtjte ©rhöhung ber Sautoften bebiitgten höheren SJHet*

preife ber neuen SBohmingen auf ber einen ©eite eine

ungerechtfertigte 33ereid)erung ber 33ermi«ter, auf ber an=

bent ©eite eine bebeutenbe 9Jîe£)rbelaftung ber ätlieter
bringen werbe, rairb fo lange nicht eintreffen, als bie

DJlieterfchutjoerorbnungen bafür forgen, „bgfz bie 33äume

nid;t in ben Hi'nmel warfen".
äßentt ein aufjerorbentlicher 2Bertzuroad)S an befte()en=

ben Häufern entftel)t, rairb man ihn teilioeife zur ltnter=
ftühung beS SBohmtngSbaueS heranziehen. Dabei barf
man billigerraeife oerlangen, ba^ bie ben meiften HauS=
befitzem roähretib ben ßriegSjahrett erroachfenen SluSfäUe
gebührenb mitberücffichtigt werben. 9tach biefer 9îidE)tuitg
iaffen bie DJiieterfdjut)oerorbnungen entfehieben zu roün=

fchen übrig.
Sßeniger einteuchtenb ift eine allgemeine 9JtietzinS=

fteuer, raie fie in Dtjefe 4 oorgefchlagen rairb. Sßenig=
ftenS in biefer allgemeinen Raffung rairb man fie, wenn
man gerecht fein will, nicht burchfüfjren tönnen. ©laubt
man, ber HauSbefitjer würbe biefe (Steuern auf fid) nehmen
für bie oon ihm oermieteten SBohnungen? @r würbe unb
müfjte fie auf bie SOtieter abwälzen. @r müfjte mit 5Red)t

geltenb madjen : 2Ber hat mir in ben Kriegsfällen, als
bie SRietzinfe unter bem Drud ber SRieter um 20 bis
40 Prozent fjerabgefefet werben praßten, irgenbraie mit
einer ÜluSgleidjfteuer geholfen? ©elbftrebenb follen fo=

genannte Konjunfturgerainne, alfo überfe^te 9RietzinS=
forberungett, entraeber oerunmögticht ober bann zu gunften
beS 3BohitungSbaueS gehörig besteuert werben, ©ine all=

gemeine SRietziuSfteuer fann erft bann eintreten, wenn
bie SRieterfdjuhoerorbnungen aufgehoben werben ober
bann fo oiel Spielraum laffen, ba^ ni<f)t ber HauSbefi^er,

à 21 Jvnstr. schweiz. Vandw. Zeitung („Meisterblatt-)

«»«»»»I
Vei'bsnrl Qsclipsppen-I^sdi'îksàn lZ.

» »

Vvàuk- unli keratungsstelle: stààf :: Sstinlioistp»»»« SV

>»»»» o«cn?»ppvei»s»»il» ?0i«e:ie » r«i»pi,on.eeuinin»? s»in»u aoao »»»»»

>!!>!!!!!!>!!!!>!>!!!!!!>!!!!>!>!!!!!>!>!>!>!!>!!!!!>>!>!!>>>!!!!!!!!!!!>!»!!!>!>!!>!!!!!!!!>!!ll>!>!»!> ^iewi'ung von: !!!>!!>!>!!>!>!>!!!!>!!!I!!!>V!!^

Ksplisltàlîlipâiipkn, üolllönisnt. XIkbkiiiä88kn. filàw
Issà!« llseiipzppkn

keit etwas einbüßt. Zur Ermittlung des Subventions-
betrages müssen deshalb in den Baukosten alle Mehr-
aufwendungen, die als Luxus zu bezeichnen sind, ausge-
schieden werden. Das Kreisschreiben ^enthält dafür einige
Beispiele, wie u. a. dekorative Spenglerarbeiten, Kunst-
schmiedearbeiten, sodann bearbeitete Natur- und Kunst-
steine, anstatt gewöhnlicher Zementkunststeine, Bödenbe-
läge aus Parkett, Inlaid oder Linoleum an Stelle von
RMnenboden, Schreinerarbeiten aus Hart- statt Tannen-
holz, kupferne Gasbadeösen und Fayencewannen an
Stelle von gestrichenen Blechöfen resp, emaillierte Guß-
badewannen. Neben diesen Beispielen wären sinngemäß
alle übrigen Aufwendungen, die über eine solide und
einfache Bauausführung hinausgehen, bei der Ermitt-
lung der subventionierten Baukosten auszuscheiden.

Mietzinse und Wohnungsbau.
(Korrespondenz.)

An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baues hat Herr Stadtrat Dr. K. Nägeli in St. Gallen
über die Frage des Lastenausgleiches unter den
Mietern von Wohnungender Vorkriegs- und
Nachkriegszeit bestimmte Thesen aufgestellt, mit nach-
folgendem Wortlaut:

Thesen.
1. Eine Bautätigkeit in größerem Umfange wird erst

wieder einsetzen, wenn zwischen den Mietzinsen der bestehen-
den, unter normalen Verhältnissen gebauten Häuser und
der nach dem Kriege zu erstellenden Wohnungen ein Aus-
gleich erfolgt ist.

2. Dieser Ausgleich darf nicht sich selbst überlassen
werden; er würde sonst die Steigerung aller Mietzinse
auf eine den heutigen Baupreisen entsprechende Höhe vor-
aussetzen und damit eine gewaltige Mehrbelastung der
Mieter einerseits und ungerechtfertigte hohe Kriegsgewinne
der Hauseigentümer anderseits voraussetzen.

3. Vielmehr wird ein mittlerer Ausgleich in der Weise
gesucht werden müssen, daß der auf den bestehenden
Häusern sich bildende außerordentliche Wertzuwachs zur
finanziellen Unterstützung des Wohnungsbaues verwendet
wird. Dies wird am zweckmäßigsten geschehen durch
eine Steuer, die auf allen vorkriegszeitlich erstellten Woh-
»ungen in einem bestimmten prozentualen Verhältnis zum
Mietzins erhoben wird. Der beim Verkauf eines Hauses
realisierte außerordentliche Wertzuwachsgewinn soll durch
eine entsprechendeAusgestaltungderWertzuwachssteuerdem

gleichen Zweck des Ausgleiches dienstbar gemacht werden.
4. Die Einführung einer solchen Mietausgleichsteuer

ist Sache der Gemeinden, die hiezu durch die kantonale
Gesetzgebung zu ermächtigen sind. Das Erträgnis soll
von ihnen zur Unterstützung des gemeinnützigen und unter
sichernden Bedingungen auch des privaten Wohnungs-
baues verwendet werden.

5. Bis zur Durchführung des Ausgleiches ist die
Steuer jährlich zu erheben. Bis dahin soll auch der
Mieterschutz auf Grund der eidgenössischen Vorschriften
aufrecht erhalten werden; bei der nach Maßgabe dieser
Vorschriften erfolgenden behördlichen Festsetzung der Miet-
zinse ist die Ausgleichsteuer in Berücksichtigung zu ziehen.

Einem nach jeder Richtung Unbeteiligten mögen hiezu
folgende Bemerkungen gestattet sein:

Die Befürchtungen, daß durch eine Anpassung der
Mietzinse der alten Wohnungen an die durch verviel-
fachte Erhöhung der Baukosten bedingten höheren Miet-
preise der neuen Wohnungen auf der einen Seite eine

ungerechtfertigte Bereicherung der Vermieter, auf der an-
dern Seite eine bedeutende Mehrbelastung der Mieter
bringen werde, wird so lange nicht eintreffen, als die

Mieterschutzverordnungen dafür sorgen, „dgß die Bäume
nicht in den Himmel wachsen".

Wenn ein außerordentlicher Wertzuwachs an bestehen-
den Häusern entsteht, wird man ihn teilweise zur Unter-
stützung des Wohnungsbaues heranziehen. Dabei darf
man billigerweise verlangen, daß die den meisten Haus-
besitzern während den Kriegsjahren erwachsenen Ausfälle
gebührend mitberücksichtigt werden. Nach dieser Richtung
lassen die Mieterschutzverordnungen entschieden zu wün-
schen übrig.

Weniger einleuchtend ist eine allgemeine Mietzins-
steuer, wie sie in These 4 vorgeschlagen wird. Wenig-
stens in dieser allgemeinen Fassung wird man sie, wenn
man gerecht sein will, nicht durchführen können. Glaubt
man, der Hausbesitzer würde diese Steuern auf sich nehmen
für die von ihm vermieteten Wohnungen? Er würde und
müßte sie auf die Mieter abwälzen. Er müßte mit Recht
geltend machen: Wer hat mir in den Kriegsjahren, als
die Mietzinse unter dem Druck der Mieter um 20 bis
40 Prozent herabgesetzt werden piußten, irgendwie mit
einer Ausgleichsteuer geholfen? Selbstredend sollen so-

genannte Konjunkturgewinne, also übersetzte Mietzins-
forderungen, entweder verunmöglicht oder dann zu gunsten
des Wohnungsbaues gehörig besteuert werden. Eine all-
gemeine Mietzinssteuer kann erst dann eintreten, wenn
die Mieterschutzverordnungen aufgehoben werden oder
dann so viel Spielraum lassen, daß nicht der Hausbesitzer,
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